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52/2023 

Stadt Lüdinghausen 
Der Bürgermeister 

 

B E K A N N T M A C H U N G 

 

über die öffentliche Auslegung des  

vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurfs zur  

3. Änderung des Bebauungsplans „Freistraße“ der Stadt Lüdinghausen 

 

 

Der Ausschuss für Bauen, Planen und Stadtentwicklung der Stadt Lüdinghausen hat in seiner 

Sitzung am 07.11.2023 die öffentliche Auslegung gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB zum 

Entwurf zur 11. Änderung des Bebauungsplans „Stevertal“ beschlossen. Der Bebauungsplan 

wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB aufgestellt. 

 

Der neue Eigentümer der Immobilie in den Eckbereichen Dülmener Straße / Halterner Straße 

beabsichtigt, diese in prominenter und ortsbildprägender Lage liegenden Grundstücke neu zu 

entwickeln. Für die Umsetzung des Vorhabens ist die Ausweitung der überbaubaren 

Grundstücksfläche im Bebauungsplan Freistraße erforderlich. 

 

Von der Umweltprüfung, dem Umweltbericht, der Angabe, welche umweltbezogenen 

Informationen verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden Erklärung wird im 

beschleunigten Verfahren gemäß §13 a i. V. m. §13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB abgesehen. 

 

Der künftige Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplans „Freistraße“ ist im 

folgenden Übersichtsplan dargestellt. 
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Es wird hiermit bekanntgemacht, dass der Entwurf zur 3. Änderung des Bebauungsplans 

„Freistraße“ mit Begründungsentwurf gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 

 

Vom 30.11.2023 bis einschließlich 05.01.2024 

 

 

während der Servicezeiten 

 

- von Montag bis Freitag von 09:00 Uhr – 12.30 Uhr 
 

sowie nach vorheriger Terminvereinbarung im Rathaus, Borg 2, Zimmer 309 – 311, 59348 

Lüdinghausen, zu jedermanns Einsicht öffentlich ausliegt. 
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Die ausliegenden Entwürfe inklusive der Begründungsentwürfe können auch auf der Home-

page www.luedinghausen.de (Bauen & Wirtschaft ► Bauen und Wohnen ► Bauleitplanung 

► Beteiligungsverfahren) eingesehen werden. 

 

Während des Offenlegungszeitraum haben Sie beispielsweise unter dem oben genannten Pfad 

die Möglichkeit, direkt online eine Stellungnahme oder Anregung zu den Entwürfen abzugeben. 

Es wird darum gebeten, dieses Beteiligungssystem vorwiegend zu nutzen. 

Darüber hinaus können weiterhin Stellungnahmen oder Anregungen beispielsweise schriftlich, 

per E-Mail oder zur Niederschrift abgegeben werden. Schriftliche Stellungnahme senden Sie 

bitte auf dem Postweg an die Stadt Lüdinghausen, FB 3 Planen und Bauen, Borg 2, 59348 

Lüdinghausen oder per E-Mail an s.otto@stadt-luedinghausen.de. 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 4a Abs. 6 BauGB bei der 

Beschlussfassung über diese Bauleitplanungen unberücksichtigt bleiben. 

 

Lüdinghausen, 15.11.2023 

 

Stadt Lüdinghausen 

Der Bürgermeister 

 

 

gez. Mertens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.luedinghausen.de/bauen-und-wirtschaft.html
https://www.luedinghausen.de/bauen-und-wirtschaft/bauen-und-wohnen.html
mailto:s.otto@stadt-luedinghausen.de
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53/2023 
Stadt Lüdinghausen 
Der Bürgermeister 

 

B E K A N N T M A C H U N G 

 

des Beschlusses zur Aufstellung der 1. Änderung  

des Bebauungsplanes „westlich Selmer Straße“ 

 

Der Rat der Stadt Lüdinghausen hat in seiner Sitzung am 09.11.2023 gemäß § 2 Abs. 1 

Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen, die 1. Änderung des Bebauungsplanes „westlich 

Selmer Straße“ aufzustellen. 

 

Nach Aufgabe der gewerblichen Nutzung auf dem Grundstück Selmer Straße 17 soll dort eine 

Mehrfamilienhausbebauung umgesetzt werden, um dem steigenden Bedarf an Wohnraum 

gerecht zu werden. Zu diesem Zweck sollen einzelne Festsetzungen zur Art der baulichen 

Nutzung im maßgeblichen Mischgebiet angepasst werden.  

 

Der künftige Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung ist im folgenden Übersichtsplan 

dargestellt. 
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Dieser vorstehende Beschluss des Rates der Stadt Lüdinghausen wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 

BauGB öffentlich bekanntgemacht. 

 

Lüdinghausen, 15.11.2023 

 

Stadt Lüdinghausen 

Der Bürgermeister 

 

 

gez. Mertens  
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54/2023 
Stadt Lüdinghausen 
Der Bürgermeister 

 

B E K A N N T M A C H U N G 

 

des Beschlusses zur Aufstellung der 2. Änderung und Erweiterung  

des Bebauungsplanes „Borkenberge - Brockwiesen“ 

 

Der Rat der Stadt Lüdinghausen hat in seiner Sitzung am 09.11.2023 gemäß § 2 Abs. 1 

Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen, die 2. Änderung und Erweiterung des 

Bebauungsplanes    „Borkenberge - Brockwiesen“ aufzustellen. 

 

Um den Tourismus zu stärken und weitere Übernachtungsangebote zu schaffen, soll der 

Campingplatz „Naturpott Borkenberge“ um eine Ferienhaussiedlung erweitert werden. Im 

Zuge des Ausbaus wird das Bauleitplanverfahren auch dazu genutzt, die bisherigen 

Festsetzungen des gesamten Geltungsbereichs den aktuellen Entwicklungsbedürfnissen 

anzupassen. 

 

Der künftige Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung und -erweiterung ist im 

folgenden Übersichtsplan dargestellt. 
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Dieser vorstehende Beschluss des Rates der Stadt Lüdinghausen wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 

BauGB öffentlich bekanntgemacht. 

 

Lüdinghausen, 15.11.2023 

 

Stadt Lüdinghausen 

Der Bürgermeister 

 

 

 

gez. Mertens  
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55/2023 
Stadt Lüdinghausen 
Der Bürgermeister 

 

B E K A N N T M A C H U N G 

 

des Beschlusses zur Aufstellung zur  

35. Änderung des Flächennutzungsplanes 

 

Der Rat der Stadt Lüdinghausen hat in seiner Sitzung am 09.11.2023 gemäß § 2 Abs. 1 

Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen, die 35. Änderung des Flächennutzungsplans 

aufzustellen. 

 

Um den Tourismus zu stärken und weitere Übernachtungsangebote zu schaffen soll der 

Campingplatz „Naturpott Borkenberge“ um eine Ferienhaussiedlung erweitert werden. Im 

Zuge des Ausbaus wird das Bauleitplanverfahren auch dazu genutzt, die bisherigen 

Festsetzungen des gesamten Geltungsbereichs den aktuellen Entwicklungsbedürfnissen 

anzupassen. Der vorhandene Bebauungsplan „Borkenberge – Brockwiesen“ soll durch das 2. 

Änderungs- und Erweiterungsverfahren angepasst werden. Im Flächennutzungsplan wird der 

zukünftige Geltungsbereich als „Fläche für die Landwirtschaft“ gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB 

dargestellt, sodass durch die 35. Änderung eine Anpassung im Parallelverfahren gemäß § 8 

Abs. 3 Satz 1 BauGB erfolgen soll. 

 

Der Geltungsbereich der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes ist im folgenden 

Übersichtsplan dargestellt. 
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Dieser vorstehende Beschluss des Rats der Stadt Lüdinghausen wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 

BauGB öffentlich bekanntgemacht. 

 

Lüdinghausen, 15.11.2023 

 

Stadt Lüdinghausen 

Der Bürgermeister 

 

 

gez. Mertens  
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